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374 Cay . XXV .

XXV .

Fortſezung : die Stufenleiter der Behoͤrden ,

und die Staatsdiener .
5

Wir haben mit dem weſentlichen Stand der Geſez⸗

gebung , zugleich den Stand derjenigen Landes - ⸗Collegien ,

die , ſamt dem Hofgericht und der Kammer , die wich⸗

tige Mitte der Staatsbehoͤrden gebildet haben , ange⸗

blickt . Ihnen oberhalb , wirkte in einfacher und deſto

kraͤftigerer Geſtaltung das Miniſterium , und an ſeiner

Spize der Regent ſelbſt ; unterhalb die Oberaͤmter , und

in den einzelnen Gemeinen die Ortsvorſteher . Betrach⸗

ten wir dieſe Stufenleiter von unten — vom Volk an :

ſo erſcheint uns der geiſt - und weltliche Ortsvor⸗

ſtand in ſeiner Wichtigkeit einer doppelten Amtsfüh⸗

rune . Als naͤchſtes Organ der , uͤber ihm ſtehenden

Staatsbeamtung , iſt er es , durch den dieſelbe meiſtens

die Landesordnungen vollzieht , der den Unterthanen im⸗

mer gegenwaͤrtig , ſie beinah am beßten kennen , ſchuͤzen,

warnen , troͤſten kann . Als Organ aber der Gemeine

in ihrer eigenthümlichen Verwaltung , und in ihren Fa⸗

milien , iſt er noch mehr ihr Pflegvater und Cameraliſt .

Die meiſten badiſchen Ortſchaften , auch die von nur mit⸗

telmaͤſiger Bedeutung — gehoͤrten nicht blos zu groͤſſern

ugri
ba
igt i

EVETT;£ pyeun

akkt

gftneh

fing1

ſot —

niee gi

mtu,

mdné

Cluftz.

Le

imW èn

verwa

ihnenf

Abert

wann

Warer

rji

torth

tram



Es =

deita

Ca p. XXV . 375

Vogteien und Kirchſpielen , ſondern genoſſen des Glücks

eigener Vorgeſezten , eigener Kirche und Schule . Daher

die uns leichter gewordene Dorfeultur — dieſer Haupt⸗

charakter aller Laͤnder.

In den groͤſſern Communen , Staͤdten , fand man

durch die Vertheilung der ortspolizeilichen Aufſichten ,

oft mehr Schwaͤchung als Verſtaͤrkung , mehr Anmaſ⸗

ſung und eigennüzige Vorwirkung als Verwaltungsweis⸗

heit — zu der ſchon eine Bildung gehoͤrt, welche man

unter gemeinen Buͤrgern in kleinen Staͤdten nicht leicht

antraf . Hingegen erheben ſich angeſehenere Staͤdte , be⸗

ſonders Reſidenzen , leichter zur Wuͤrde ihrer hoͤhern

Stufen .

Die Landbeamten des Staates —die mit

dem Volke noch in ſo fern naͤher, als die Collegien ,

verwandt ſind , weil jeder Buͤrger unmittelbar unter

ihnen ſteht , und faſt an jedem Tage muͤndlich ſie an⸗

gehen kann — haben von Jahrhunderten her die Juſtiz

zuſammen mit der Polizei , ja mit aller extrajudiciellen

Adminiſtration , ſo weit dieſe nicht eigenen Nebenſtellen

übertragen war — unter ihrer Hand gehabt . Eie ge -

wannen dadurch an Anſehen und Energie der Colliſionen

waren um fo weniger ; der Birger Hatte nur an ein

Ort ſein Anliegen hinzutragen , und pflegte um ſo eher

dorthin ſein ganzes Vertrauen zu legen . Der Amts⸗

tyrannei aber war , auſſer den leicht gehaltenen hoͤhern
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Recurſen , und jeweiligen officiellen Forſchungen ) , noch

mehr durch Beſtellung zweier Oberbeamten in jedem

*) Carl Friederich hielt auch etwas auf jeweilige Amts⸗

viſitationen . Roͤteliſche Landesviſitationsacten v. 1991
wurden i. J . 1784 wieder vorgelegt . Der Plan war fezt ,
einen Regierungs z und einen Kammer⸗Commiſſarius ge⸗
meinſchaftlich in ein Oberamt abzuſenden , die innerhalb
6 Wochen deſſen Verhaͤltniſſe ergruͤnden ſollten . Es fin⸗
den ſich unter der Rubrik : „die ehemaligen Landesviſita⸗
tionen in dem Badiſchen , ingleichen die von Zeit zu Zeit

vorzunehmen befohlne Biſitation der Beamtungen und

Verrechnungen “ intereſſante Entwuͤrfe der Praͤſibenten v.

Hahn und v. Gayling vor , worauf die Viſitatoren zu in⸗

ſtruiren ſeyen (z. B. im Fach der Juſtiz : es follen- einige
neue Inquiſitions⸗ , Gant - und ordinaͤre Prozeßacten , die
durch lange Pendenz oder ſonſt ſchon die Aufmerkfamkeit
erregt haben , genau eingeſehen ; einige Amtstaͤge , auch
einzelne Verhoͤre beſucht , und daraus gepruͤft werden , ob
die Gerechtigkeit nach ihren groſen Characteren , 1) un⸗
parteiiſch , 2) nah den Geſezen gruͤndlich, 3) ohne unnuͤze
Zoͤgerung, 4) ohne unnoͤthige Koſten verwaltet werde ; auch
5) ob niht Perfonen , denen eg niht gebuͤhrt, ſich einmi⸗
ſchen , und ob 6) jedem Unterthan der Zutritt zum Richter
nicht unbillig erſchwert , jeder angehoͤrt und nicht mit Un⸗
geſtuͤm behandelt werde ? Ea follen gleichergeſtalt einige
Unterpfands⸗ und Gewaͤhrsbuͤcher, einige Inventuren und
Theilungen durchgangen , und die leztern nach den Lieferun⸗
Ben des Jahrs und nach den Ruͤckſtänden abgezaͤhlt wer⸗
den . Die Gefaͤngniſſe und Gefangenen ſeyen nach allen
Regeln der Sicherheit , Geſundheit , Reinlichkeit , Menſch⸗
lichkeit , zu viſitiren ꝛc. ) . Dennoch kam es nicht zum Aus⸗
ruͤcken gemeinſchaftlicher , regelmaͤſiger Commiſſionen , ſo⸗
fern fie nur liht zu einer koſtſpieligen Formalitaͤt oder zu
beneideten Sommerreiſen haͤtten ausarten koͤnnen . Auch
haben einige ſpaͤtere Proben gezeigt , daß ein turnus , ja
ſelbſt der Stand eines vorzuͤglichen Collegialrathes , zu
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groͤſſern Oberamte , vorgebaut . Menſchlicherweiſe gab

es zwar zuweilen einigen Streit und Aufenthalt zwiſchen

Hervorbringung des bezweckten groͤſſern Einfluſſes nicht im
Verhaͤltniß ſteht . Wer im Namen des Regenten erſcheint ,
muß mit miniſteriellem Anſehen , hoch genug uͤber den zu
viſitirenden Beamten ſelbſt ſtehn, um dieſen nicht ſchon
zu druͤcken ; muß die Vollmacht haben , mit einem ge⸗
wiſſen Staatsaufwand Gutes auf der Stelle zu thun ,
und beſſernde Proviſorien anzuordnen , die , bis zur nach⸗
folgenden Hauptverfuͤgung des einſchlagenden Dicaſteriums ,
ſchon reſpectirt werden ; muß in der hoͤchſten Behöͤrde ſelbſt
referiren , ſeine Antraͤge erweitern und beim Fuͤrſten unters
ſtuen können ; endlich wird der Staats - Commiſſarius
mehr wirken , wenn man auf dem Lande glaubt , daß er
und kein Anderer nach einigen Jahren wiederkommt und
dem Vollzug der fruͤhern Anordnungen nachſieht . In dieſem
Sinn genehmigte der Markgraf die verſchiedenen Viſita⸗
tionsreiſen , welche ſein Kammerpraͤſident zwiſchen den Jah⸗ j
ren 1777 und 1789 mit wahrem Nuzen machte , ein juͤn⸗ f
geres Cameralglied zur Nachbildung mitnahm , und dann tS
die Auszuͤge feines Journals an die betreffenden Colegien
gelangen lief . Auch auſſerdem wurde die Theſis von je⸗
weiligen Juſtiz⸗ uid Polizei - Bifitationen beibehalten , um

vorgefhůzt werden zu Fónnen , wenn es eigentlih einen

verdaͤchtigen Oberbeamten galt , weil man den Mann und
ſein Amtsanſehen ſo lang zu ſchenen hatte , als man nicht
aus dem Fortgang der Viſitation ſeiner Schuld ſoweit ge⸗
wiß war , um aus ſeiner , auf jedem Fall erfolgenden Ver⸗

ſezung kein Geheimniß mehr zu machen , und dadurch je⸗
dem Buͤrger welcher Zeugſchaft geben konnte , ſeine ruͤckhal⸗
tende Furcht zu benehmen . Dieſe richtige Modificat on hat
Carl Friederich ſelbſt in einem ſpeciellen Fall alſo be⸗

ſtimmt ; auch als Kurfuͤrſt noch , laut Geh . Raths⸗Proto⸗
colls v. 3. Oet . 1803 , erinnert , wie Er es fuͤr raͤthlich
halte , wenn Beamtungen und Verrechnungen von Zeit zu
Zeit viſitirt werden .
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zweien *) ; aber die überwiegenden

Vortheile waren , nebſt jener Controlle , das mehrere

Sehen mit vier Augen ; die erleichterte Geſchaͤftsverthei⸗

lung nach der natuͤrlichen Vorneigung fuͤr dieſen und

jenen Zweig ; in Faͤllen von Krankheit , Abweſenheit ,

Befangenheit in einer Sache , die gleiche anſtaͤndige Fort⸗

fuͤhrung des Amtes , ohne es ſubalternen Haͤnden über⸗

laſſen zu muͤſſen; auch die Uibertragung eines ſchwaͤchern

Mannes neben einem ſtaͤrkern , und die leichtere Auffin⸗

dung des leztern Subjects , wenn es nur wenige Lan⸗

desſtellen galt ; danebſt noch in andern Beziehungen die

wünſchenswerthe Roͤglichkeit , ſolchergeſtalt groͤſſere Land⸗

behoͤrden — die gleichwohl fuͤr die muͤndliche Verhand⸗

lung , und fuͤr die wichtige Fernhaltung der Advokaten

von den Doͤrfern, in der Regel nach nicht zu gros

) Auch dagegen ließ noch etwas ſich ausdenken . Ein i. J .

1799 ernaͤnnter Landvogt von Roͤteln bat — wegen der
weitern Entfernung von der Reſidenz , wegen der Angren⸗

zung an mehrere fremde Staaten , wegen Ausdehnung
dieſer Landvogtei und des dort doppelt noͤthigen Anſehens —

um die Vollmacht , die er auch erhielt : daß , wenn er und

ſein Mitbeamter differenter Meynung ſeyen , der Fall aber

nicht — —zur Berichterſtattung dieZeit laſſe, ohne der Guͤte
der Verwaltung zu ſchaden , und der Landvogt die Verant⸗

wortung auf ſich allein zu nehmen erklaͤre — nach ſeiner
Stimme vorgefahren , und nur nachmals der Fall ange⸗
zeigt werden ſoll . Weniger gut war die fruͤhere allgemeine

Inſtruirung , daß ein benachbarter Beamter den Ausſchlag
geben ſollte . Dies paßte nur fuͤr Rechtserkenntniſſe .
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maren — in einer Kirperfhaft zafammen beftehen zu

laſſen . Wir ſahen nehmlich dadurch unſere Oberaͤmter

in wirkſamerem Anſehen , bei Nachbarn und Unterthanen ;

ſahen mehr deliberative Zuſammentritte der Oberbeamten

unter ſich , für wichtigere oder zweifelhaftere Entſcheidun⸗

gen , alſo dieſe mehr berichtigt , ohne darum das Heer

der kleinern Objecte collegialiſch aufzuhalten , Wir ſahen

die erſten Landgeiſtlichen , und Pedagogiallehrer , den

Oberferſtbeamten , den Phyſicus , den Landcommiſſaͤr ,

den Amtſchreiber und die Staatsverrechner meiſtens im

aufblühenden Oberamtsſiz zuſammen wohnen , und viel

leichter conferiren ; ſahen die 2 wichtigen Anſtalten der

oberwaͤhnten Landregiſtraturen und der Gefaͤngniſſe —

eben dadurch weil ihrer nur eine maͤſige Zahl ſo im

Lande zu ſeyn brauchte — deſto beſſer angebaut und un⸗

terhalten . Jedoch iſt damit nicht geſagt , daß man auf

einen gleichen Umfang aller Aemter ausgegangen waͤre ;

man beließ neben großen mittlere , und einige kleine , je

nach der Natur von Berg und Thal , nach Gewerb und

Nachbarſchaft . Auch taugte mancher Dienſtcompetent

gerade in das engere Verhaͤltniß . In den Bbadiſchen

fand man der kleinen und mittlern Aemter mehrere vor .

Als aber die Volkszahl nicht nur , ſondern auch die Be⸗

griffe anwuchſen , und mit ihnen die billigen ſowohl ,

als die übermaͤſigen Forderungen : ſo konnten dieſelben

Amtsperſonen nicht mehr , wie ſonſt , mit den Menſchen

fertig werden . Es war nun der vaͤterlichenRegierungs⸗
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weiſe angemeſſen , daß ſie etwas mehr Breite annehme ,
aber vorzuͤglich am Fus der Pyramide , um die Unter⸗

thanen fuͤhlbar zu erleichtern . Wie dies , ohne Ver⸗

laſſung des Princips von groſen Aemtern ) , geſchah ,
wird bald beruͤhrt werden .

Auch in den hoͤhern Mittelbehoͤrden ging , mit dem

Chlup der 1780er Jahre , eine wichtige Veraͤnderung
vor : mit ihnen ſchloß zugleich das alte ehrwürdige Hof⸗
raths⸗Collegium . Denn von 1790 an vertheilten ſich
die Geſchaͤfte, die zuvor unter einem vorzuͤglichen Praͤ⸗

ſidenten geſtanden hatten , in vier Dicaſterien , unter

vier Vorſtaͤnden . Es wurde nehmlich von der Regie —
rung , die einen neuen Praͤſidenten und nun auh einen

Director erhielt , das Hofgericht gaͤnzlich, und von

dieſem das Reviſionsgericht getrennt , welch lez⸗
feres aug dem Miniſterium ſeinen geſonderten Praͤſidenten
und ſeine Correferenten empfing . Dem Conſiſtorium
wurde , wie dem Hofgericht , ein fuͤr jedes eigener Di⸗

rector gegeben , und nur wenige Raͤthe ſaſen in zweien

) Nur Röͤteln machte eine Ausnahme ; man dachte laͤngſt
daran , ſeine in der That unverhältnißmaͤſige Grófe vow
mehr als 30,000 Seelen auf 8 Quadrat - Meilen und
groſentheils im hohen Gebirg , zu maͤſigen und eine eigene
Beamtung nach Schopfheim zu ſezen . Ein Loͤrracher
Amtstag war etwas Gewaltiges . Um fo ruͤhmlicher iſt
die gute Ordnung , in der gleichwohl dieſer Riefe eines

Oberamts noch in der zweiten Periode durch einen Land⸗
vogt , einen zweiten Oberbeamten , welcher Landſchreiber
hies , und einen Aſſeſſor , gehalten wurde .
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àANNEme, der genannten Collegien zugleich fort . Dieſe durch die

YitUg; Zeitumſtäͤnde motivirte Veraͤnderung wirft indeß einen

hellen Abendſchein auf dasjenige zuruͤck, was das jezt

untergehende Hofraths - Collegium zu ſeiner Zeit geleiſtet

hat ) . In der Kammer ging damals keine bedeutende

*) Es wuͤrde nicht moͤglich geweſen ſeyn , das Penſum zu

i beſtreiten , wenn man nicht Vortheile mandher Art fidh

ige foi: eigen gemacht haͤtte. Die Seſſionen dreier Wochentage

gingen um 8 Uhr fruͤh an und dauerten bis 1 Uhr —

zuweilen laͤnger . Die jeweiligen Sizungen der Commun⸗ ,

Waiſenhaus⸗ , Synodal - Deputationen wurden auf ſpaͤte

Abendſtunden verlegt ; die Protocolle buͤndig, ohne uͤber⸗

fluͤſſige Worte gefaßt ; mittelſt ſogenannter Vorarbeiten

die kleinen Expeditionen , wobei kaum ein Zweifel ſeyn

konnte , voraus entworfen , ſo daß ihr erſter Anblick zugleich

ihre Signirung war . Schriftliche Referate waren , auſſer
U w ben Judicalſachen und adminiſtrativen neuen Maasregeln ,

wih by ſelten ; hingegen entwarfen die Räthe ſelbſt die ſchweren
i

und praͤciſen Regierungs - Expeditionen , Antraͤge an den
iiien

Fuͤrſten , Schreiben an nachbarliche Regierungen , Commu⸗

' otiun nicationen mit andern Collegien , Hauptweiſungen an die

ner Di Aemter . Die meiſten Suppliken mußten bei Amt uͤber⸗

geben , und ſogleich mit Bericht begleitet werden , um ſie
n ga mit einem Mal abthun zu koͤnnen . Erſte Promoto⸗

rialien gingen , ohne Berichtserforderungen , blos mit dem

Befehl am Rande , daß hierauf rechtliche Ruͤckſicht zu neh⸗

men ſey , ab , und es wirkte ſchon meiſtens . Gegen Vor⸗

verfügungen , wo man ihnen keine innere Nothwen⸗

digkeit , ſondern die Abſicht anmerkte , daß nur einſtweilen

die Acten vom Tiſche kommen moͤchten — wurde , als ge⸗

gen einen ſchaͤdlichen Verſchleif , gewacht und vielmehr die

baldige Uiberſicht des Ganzen , wenn auch bedingt , vom

Neferenten erwartet . Von Cabalen aber und Seiſſionen

iin Collegium wußten wir nichts ; unter einem durchbli⸗

ckenden Chef pflegen fie niht erzeugt qu werben .
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Berånderung vor ; auh bedurfte fie Feiner , Nur verlor

fie , wie die Regierung , ein vorzuͤgliches in das neue

Miniſtecium gezogenes Glied ) ,

Dieſe hoͤchſte Staatsbehoͤrde ſelbſt hatte , ſeit der

Mitte der 1780er Jahre , eine Modification erlitten , in⸗

dem von dem vollen Geheimenrath das Cabinet

getrennt ward . Erſterer wurde auf der Kanzlei , theils

als vorbereitende Deliberation fuͤr die Referate an den

Fuͤrſten , theils zum Abſchluß uͤber alles , was nicht dem

Fuͤrſten ſelbſt vorzutragen war — das Cabinet aber ,

in ſpaͤtern Morgenſtunden derſelben 2 Wochentage , im

Schloß abgehalten . Zu ſolchen Cabinets - Sizungen ge —

langten für gewoͤhnlich die drei Miniſter , aber die an⸗

dern geheimen Raͤthe und Referendarien nicht ) . Dies

dauerte doch nur wenige Jahre ; bei der zum Theil neuen

Beſezung des Miniſteriums von 1790 ſammelte der

Markgraf wieder das Ganze mehr um ſich her , in Seinem

Schloß . Ja noch im Anfang der kurfürſtlichen Zeit ,

1803 , erging ein Ausſchreiben ins Land , wornach der

) Aus der Kammer , Gih . Rath Mayer ; aus der Regie⸗
rung , Geh . Rath Brauer .

* ) Daher manche Senſation in den vorfindlichen Aeuſſerun⸗

gen der leztern , daß ſie ihre Referate nicht mehr im Zu⸗

ſammenhang uͤberſchauen, da ſie die Vortraͤge und Grund⸗

ſaͤze im Cabinet nicht genau kennen . Damals waͤre dieſe ,
von andern Hoͤfen entlehnte Veraͤnderung wohl nech nicht

ſo nöthig geweſen .
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ehrwürdige Greis Seinen Audienztag von dem Mittrodh

auf den Donnerſtag verlegte , weil Er vorhabe , nunmehr

dreimal in der Woche den Geheimenraths - Sizungen
perſoͤnlich anzupvohnen . Auch der Vorſaz bleibt denkens⸗

werth , wenn ſchon er beim einbrechenden hoͤhern Alter

weniger in die Erfuͤllung ging .

Wie hoch der Markgraf , in den Jahren Seiner

Kraft und Reife , es anſchlug , einig mit Seinen Rath -

gebern vor den Augen des Volks zu erſcheinen ; und wie

ſehr Er die Meinung derſelben achtete — zeigt der Um⸗

ſtand , daß Er zuweilen im ſtillen Privatumgang uͤber

eine gefaßte und belaſſene Reſolution , vertraulich und

gutmuͤthig äͤuſſerte: „ Ich habe gegen dieſen Antrag meine .

Erinnerungen geſagt , aber die Herren ( die Geheimen⸗

raͤthe meinend ) haben es nicht anders gethan * ) “ —

Daß hiebei nicht Muthloſigkeit zu herrſchen pflegte , haben

) Ein auffallendes Gegenſtuͤck aus Carl Fried erichs
Jugend iſt denkwürdig an fih , und erklaͤrt zugleich , wwie

die allmaͤlige Sinnesaͤnderung entſtanden ſeyn mag .

In Seinen erſten Regierungsjahren hatte der junge

Markgraf , aus frommem Eifer vieles ſchnell zu wirken ,

und beim Wunſch , manchen unangenehmen Collegialdebat⸗

ten jener derben Zeit in einer bequemen Kuͤrze entgehen

zu können —ſich zur Formation einer geheimen , ſehr er⸗

maͤchtigten Commiſſion hinziehen laſſen . Er ließ einen

Miniſter mit 5 ausgeſuchten Hof - und Kammerraͤthen ,

ohne Wiſſen der Collegien zuſammen treten ; einer von

ihnen ſelbſt ſchrieb das noch vorhandene Protocoll vom 31 .

Jaͤnner 1753 nieder : „ Man muͤſſe unverhalten , daß gute



384 Cap . XXY .

andere Faͤlle bewieſen , wo Er mit entſchiedenem Gifer
fuͤs erkannte Gute vorfuhr , oder Antraͤge zuruckwies .

Aber wo Er der Richtigkeit Seiner eigenen Anſicht nicht
ganz gewiß ſich glaubte , da entſchied bei Ihm jene erbas

bene Reſignation , mit der Er den erprobten , von Ihm

ſelbſt mit Seiner Vorſicht , zur Hilfe und zur noͤthigen
Regierung gewaäͤhlten Maͤnnern traute ; und fo ging dag

Staats⸗

Anſchlaͤge zur Verbeſſerung des Nahrungsſtandes ꝛc. bisher
ungluͤckliches Schickſal gehabt . Entweder haͤtten ſie in den
Collegien , beſonders im Geheimenrath , unerwarteten Wi⸗
derſpruch gefunden , und man haͤtte wahrnehmen muͤſſen,
daß oftmals der Widerwille gegen die Perſon des Propo⸗
nenten Einfluß gehabt . Oder die zu den Executionen ge⸗
brauchte Perſonen ſeyen nicht tuͤchtig, die meiſten Landbe⸗
dienten nicht zur Subordination gewöhnt , erfunden wor⸗
den . Die Direction der Collegien in dergleichen Dingen
ſey zu langſam ; auch habe oft , nach unrichtigen Grund⸗
ſaͤſen, ein Collegium dem andern vorgegriffen ; die Sachen
ſeyen dadurch in Verwirrung , endlich ins Stocken gera⸗
then . Der Landesherr habe , anſtatt des Vergnuͤgens,
nur Aergerniß gehabt , und der Angeber ( Unternehmer )
nur Schimpf und Schaden davon getragen ; weil man der
Sache ſelbſt die Hinderniſſe zugeſchrieben , welche dergleichen
Zufaͤlligkeiten verurſacht haͤtten . Man trage daher auf
Ertheilung der Verſicherung an , daß Hoͤchſtdieſelben blos
und allein auf den Vortrag der Commiſſion den Entſchluß
nehmen , und die Sache in kein Collegium bringen , auch

die Execution des beſchloſſenen ebenfalls der Commiſſion
ganz unabhaͤnglich uͤberlaſſen wollen . “

„ Wegen des Zuſammenhangs ſey die Commiſſion uͤber⸗
haupt auf alles das zu bevollmaͤchtigen , was zu Verbeſſe⸗
rung der Landesöconomie unb der herrſchaftlichen Renten

m~
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Staatsuhrwerk , als billig geprieſenes Kunſtſtuͤck, vor⸗

waͤrts zum Gluͤck des Ganzen .

Hier nehmen wir den Uibergang zur Erzaͤhlung der

fruchtbaren Grundſaͤze , nach denen Carl Friederich

uͤberhaupt Seine Staatsdiener ſchaͤzte , waͤhlte, behan⸗
delte und nachzog . Die Empfindung , von der Er hie⸗

bei ausging , wirft das beßte Licht auf die Tiefe Seiner

gereichen köͤnne. Unter die media exequendi gehore vore

zuͤglich eine Kaſſe — aus Domaͤnen - Verkauf , aus zu⸗
ruͤckgezogenen Fonds , und aus dem Ertrag der zu hoffenden

Verbeſſerungen — woraus denn nach Serenissimi Inten⸗
tion die Erwerbung von Land und Leuten , mittelſt gele⸗

genheitlicher Acquiſitionen , ebenfalls von dieſer Commiſſion
vorgeſchlagen werden ſolle . “

Am Rand dieſes Protocolls ſteht von des Markgrafen
Handſchrift „ Placet der Vorſchlag , und ſoll die Commiſ⸗

ſion darnach continuiren “ ( die betreffenden Archivalacten j
fuͤhren die Rubrik : „Canzleiſache — die zu Beſorgung
„wichtigerer Landesangelegenheiten von Serenissinio nie⸗

dergeſezte geheime Deputation “ ) . Man koͤnnte dieſen Ver⸗

ſuch fuͤr ſeine Folgen hochbedenklich finden , wenn die er⸗

nannten Deputaten nicht vorzuͤgliche Maͤnner geweſen
waͤren (Praͤſident v. Uxkuͤll, die Hofraͤthe von Hahn , Rein⸗

hard , Rues , Hugo , und Kammerrath Wild ) . Von meh⸗

rern derſelben iſt nicht anders zu glauben , als daß ſie ohne

eigenen Betrieb dazu eingeladen worden , und mit der Uiber⸗

zeugung eingegangen ſeyen , daß ſie dadurch am erſten wuͤr⸗

den beitragen koͤnnen, die edlen Zwecke des jungen Fuͤrſten
bald wieder mit der Wuͤrde und Einheit der Landescollegien

zu vereinigen . So ſcheint es denn auch gekommen und die

Sache in bloſen Vorbereitungen , nur bis zum naͤchſten Som⸗

mer beſtanden zu ſeyn . Jene Acten liefern keine andere

Spur mehr . Ein anderer Miniſter trat auf einige Jahre

II . Band . B b

Cin gir:
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Betrachtung ; einft im Privatumgang auf diefe Materie

geführt , ſchlaͤgt Er die Haͤnde zuſammen , blickt auf —

waͤrts , und ſpricht mit warmer Lebendigkeit die Worte

aus : „ O wie wenig kann ein Fürſt , mit allem ſeinen

Willen , ohne gute Diener ausrichten ! “ ) —

Die Wahl der Gehilfen im Staats - Regiment be⸗

traf entweder einen Anfangsdienſt , oder einen Haupt -

dienſt des geſtandenen Mannes ; in dieſer Vergleichung

war der Ortsſchultheis eine wichtigere Perſon , als vor

der Hand der leicht zugelaſſene junge Aſſeſſor , Vicar ,

Advocat , Die Gemeinsſtimmen wurden darüber geſammelt

und zwar von einer Amtsperſon ſelbſt ; es wurde aus⸗

fuͤhrliches Gutachten vom Oberamt an die Regierung ,

uͤber jeden Competenten zum Schultheiſen - Amt, erſtattet ;

ja nach Befund der Wichtigkeit eines Orts , oder der

—

aus Dienſten , alsdann aber wieder ein . Als ſpaͤterhin
unter Schlettweins Zeit , die fuͤrs Land errichtete oͤconomi⸗

fhe Geſellſchaft ( Bd . I . S . 236 ) ihre Sizungen im Schloſſe
hielt und vom Markgrafen praͤſidirt wurde : ſo war nicht

mehr von einer Vollzugsgewalt , ſondern nur von

wiſſenſchaftlichen Forſchungen und bloſen Projecten der An -

wendung , woruͤber immer noch die Collegien gehoͤrt werden

ſollten , die Rede . Und in hundert ſpaͤtern Faͤllen ſtellte der

Fuͤrſt ſelbſt im Geheimenrath Seine Vorſaͤze zur Delibera⸗

tion aus .

) Der es geſehen und gehoͤrt , hat es dem Verfaſſer geſagt .

In dem Gedanken ſelbſt war nichts neues , und leiſe iſt er

wohl ſchon durch jede Seele gegangen ; aber daß er aus —

geſprochen worden , und wie er gefuͤhlt war — dies gab

die Buͤrgerſchaft fuͤr ſeine ſtete Unvergeßlichkeit ,
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Zweifelhaftigkeit der Auswahl , darüber dem Fuͤr⸗

ften ſelbſt referirt . Man beachtete dabei zwar das er⸗

wuͤnſchte Vertrauen der Gemeine zu einem befragten
Mann , aber ihre oft von Nebenabſichten kommende Stim⸗
menmehrheit entſchied nicht , wenn ein viel tauglicherer
da war . Fuͤr die Auswahl eines Superintendenten , oder

ny , des Vorſtehers einer hoͤhern Lehranſtalt , forderte die
gig

Kirchenraths - Ordnung eine fortgebildete Gelehrſamkeit ,

hoͤhere Kanzel - oder Unterrichtsgaben , einen vorzuͤglichen

ſittlichen Ruf nebſt äuſſerlichem Anſtand , Freimuͤthigkeit
und Eifer im Amt , Paſtoralklugheit und Ordnungsgeiſt

in den Geſchaͤften. Gleichſorgfaͤltig wurden die erſten

Oberbeamten , meiſtens aus der Zahl der Hof - und Ne -

gierungsraͤthe , ſo wie die Collegialglieder in ihren an⸗

ſteigenden Categorieen , von dem Markgrafen eigentlich

ſelbſt gewaͤhlt. Er pflegte zwar keine , immer mißliche

Conduiten - lifte von ſeinen Praͤſidenten zu fordern ; aber

er rief ſie bei Gelegenheiten muͤndlich, auch wohl im

offenen Geheimenrath , zum Amtszeugniß uͤber Indivi⸗

duen auf, und verglich damit erſt Seine eigenen Wahr⸗

nehmungen . Eine Dienſtbeſezung war Ihm ein wichtiger

Act , und jemehr Er eine Stelle får einwirkend auf die

Wohlfahrt Seiner Unterthanen erachtete , deſto gewiſſer

waren die Nebenruͤckſichten von perſoͤnlicher Gunſt , oder

andern Empfehlungen , verbannt . Kein Dienſthandel

hat ohnehin dieſe Regierungszeit befleckt ; Niemand haͤtte

es wagen koͤnnen , ihn zu treiben , da ein moraliſcher

Bb 2
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Ordnungsgeiſt in allen Collegien aufgeſchaut hat , und

da man von andern Landen her die fuͤrchterlichen Folgen

des krebsartigen Uibels kannte . Selbſt einen , von bei⸗

den Intereſſenten angetragenen Dienſttauſch ließ der

Markgraf nicht leicht hingehn , da hiebei ſelten die bei⸗

den Dienſte ohne Schaden bleiben . Die Reſigna⸗

tion des Vaters zu Gunſten des Sohns , die im Bba⸗

diſchen vorhin oͤfter einttat , wurde nach dem Anfall ſo⸗

gleich fuͤr nicht zu beguͤnſtigend erklaͤrt , und eben ſo

wenig Expectanzen auf noch nicht erledigte Staats⸗

dienſte vorausgegeben . Man fah alle dieſe Abweege —

nebſt dem Zwang den hiedurch der Regent ſich ſelbſt , in

der freien Wahl des Beßten nach den jedesmaligen Zeit⸗

umſtaͤnden , anlegt — für eine ungerechte Schmaͤlerung
in der Concurrenz anderer verdienten Staatsbeamten an ,

weil das Beduürfniß fuͤr den Furſten und das Land ,

daß alle Vertheilung der oͤffentlichen Obſorge und Ge⸗

walt ordnungsmaͤſig und gut beſtellt ſey , kein Gegenſtand

bloſer Gnadenbezeugungen , wie freier Staatsgeſchenke ,

ſeyn koͤnne . Es blieb demnach die groſe Regel , die

der Markgraf handhabte , der Anſpruch nach dem

Dienſtalter , ohne welchen kein Troſt und keine

Fuͤgung in die Ordnung zu hoffen iſt . Die niht . minder

noͤthigen Ausnahmen —des vorſtechenden Verdien⸗

ſtes , der beſondern Qualification einiger Staatsſtellen ,

oder des Zuruͤckbleibens in der guten Dienſtleiſtung —

gehoͤrten unter die ſeltenern Faͤlle , die ſich faſt immer
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von ſelbſt rechtfertigten . Was aber noh mehr den Muth

der Aſpiranten aufrecht hielt , war das im Auge behal —

tene Verhaͤltniß zwiſchen dem Staatsgebaͤude , und den

Stellen zu ſeiner Beſezung . In jedem Fach pflegte man

mit Beruhigung zu wiſſen , daß der Mann von mittlern

Jahren in gluͤckliche Lage komme ; und weil in dieſem

Bau ſich lange nicht viel aͤnderte : ſo konnten die Eltern

die Deſtination ihrer Soͤhne, und nachmals dieſe ſelbſt

als jüngere Hausvaͤter , ihren anfaͤnglichen Vermoͤgens⸗

Aufwand und ihr ganzes Familienwohl , mit den ſoliden

Ausſichten , die der Staat ihnen bot , ins Ebenmaas

ſezen.

Die Beſoldungen der Anfangsdienſte waren ,

wie billig , klein ; denn dieſe ſelbſt ſind nur erſt eine

Fortſezung der Bildungsanſtalten — von denen beſſer

unten . Aber die meiſten Stellen fuͤr das mittlere

Lebens - Alter , und mit der eigentlichen Anvertrauung

eines Amtes — wie Pfarreien , Praͤceptorate Raths -

oder Amtmannsſtellen , Stadt - oder Amesſchreibereien ,

Land⸗Commiſſariate , Staatsverrechnungen , Foͤrſte⸗

gdm reien 2c. — nåbhrten ihren Mann und feine Familie

mit Anſtand . Nur zu weiterm Luxus , zu beſondern Un⸗

gluͤcksfaͤllen , oder zu einer koſtbaren Erziehung der Soͤhne,

gehoͤrte eigenes Vermoͤgen. Weil aber in einem ordent⸗

lich verwalteten Land die meiſten Honoratioren auch ein

ſolches beſizen : ſo konnten im Durchſchnitt die Staats⸗

innet diener , die verninftig lebten , auh gut teben . Damit <
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mwar dem Wegſehnen vom Amte , worüber dieſes

ſelbſt zu leiden pflegt , und zugleich dem Reiz zum Geld⸗

gewinn auf ſchlechten Weegen , nach Thunlichkeit vorge —

baut . Zu dieſen , fuͤr das Volksgluͤck ſo wichtigen Zwe⸗

cken glaubte man nicht wenig durch die Einrichtung bei⸗

zutragen , daß ein minderer Theil der fixen Beſoldung
in Naturalien gegeben wurde , beſonders in ſo viel Brod —⸗

fruͤchten und Wein , daß damit der Haushalt reichlich

beſtritten und meiſtens noch davon verkauft werden konnte .

Wer Amtshalber Pferde zu halten hatte , erhielt auch

Haber , Heu und Stroh . Die Landbeamten pflegten

danebſt Holz , ja ſogar herrſchaftliche Haͤuſer und Gaͤr⸗

ten zum Genuß zu empfangen ) . Der Diener ſpuͤrte

eine eintretende Theurung ungleich weniger , und das

Gouvernement war weniger in der Beſtuͤrmung um ent⸗

ſchaͤdigende Zulagen . Wenn je der Staatskaſſe die baa⸗

ren Mittel gefehlt haͤtten: ſo empfing der Beamte dod

ſeine Naturalien ; aber jenes war der Fall nicht , nur

bezogen wir die Geldbeſoldungen erſt am Ende des Vier⸗

) Dies war der Fall der Oberbeamten , Oberforſtmeiſter , Geiſt⸗
lichkeiten , Staatsverrechner , Schulmeiſter und vieler Foͤr—
ſter . Man wollte nicht , daß ſie dependent von den Land⸗
leuten würden , deren Haͤuſer ſie bewohnten , oder daß
ſie zu ſchlecht wohnen , oder verleitet werden ſollten , ſich

eigene Hauſer zu bauen , wodurch die Verſezung des Man⸗

nes auf einen andern Dienſt erſchwert wird . Uiber die

Pflichten derer , die herrſchaftliche Haͤuſer bewohnen , erging
eine eigene Beroronung v. 1786 , Wochenbl . Nr . 36.
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teliahrs , und auch dieſes Zuwarten wurde erleichtert

durch den Vorſchuß der Naturalien , welcher ſchon am

Anfang des Quartals geſchah ) . Dieſe Wohlthat und

Sicherung fuͤr die Staatsdiener , die ſich eher dafuͤr mit

eiwas kleinern Beſoldungen im Ganzen begnügen konn —⸗

ten , ſchlug Carl Friederich hoͤher an , als die nicht

zu verkennende Camerallaſt in der dadurch groͤſſern Auf —

ſpeiherung und Distribution der Naturalvorraͤthe ) .

Wegen Guͤte der badiſchen Dienſte — wohin noch

die Liberalitaͤt , mit der der Staatsbeamte von ſeinen

Obern und gelegenheitlich vom Fuͤrſten ſelbſt behandelt

ward ; die erwaͤhnte Regelmaͤſigkeit der weitern Befoͤrde⸗

rungen ; die Ruͤckſichten die man auf die Gemaͤchlichkeiten

im Alter nohm ) ; der freie Abzug ( der fuͤr Staats⸗

diener ſchon fruͤher als ſeit 1783 convenirt war ) und die

Witwen - und Waiſenkaſſe , gehoͤrten — waren diefe

Dienſte in ſolchem Ruf , daß Fremde jedes Standes und

Alters ſich mehr als willfahrt werden konnte , um ſie

bewarben .

*) Im Vorder - Oeſtreichiſchen fand man die Einrichtung vor ,

daß beinah keine Naturalien verliehn , hingegen am Schluſſe je⸗

den Monats die Geldbeſoldungen ausbezahlt wurden .

* ) Bd . I . S . 301 .

) Theils durch vollſtaͤndige Penſionirung geſchwaͤchter und

verdienter Maͤnner , theils durch bloſe Benuzung ihrer Er⸗

fahrungen , indem z. B. ein emeritirter Oberbeamte in ein

Landes - Collegium zuruͤckgeno : mmen wurde , um nur zu

votiren , ohne eigene Ausarbeitungen machen zu muͤſſen .
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Die neben der Milde noͤthige Strenge im

Staatsdienſt ging nicht darauf aus , daß Einer

fúr Viele buͤſe; es iſt dies blendende Princip felten ohne

Hårte anzuwenden , und wirft doh wenig auf Andere ,

eben wegen feiner nothwendigen Seltenheit der Anwen⸗

dung . Die wohlmeinende Privatmahnung , und bis

au deren Wirkſamkeit , die Uibergehung in der wel⸗

tern Promotion , wurden fuͤr die paſſendſte Lehre ge⸗

halten , wo man nicht gerade einen foͤrmlichen Unter —

ſuchungsproceß verhaͤngen wollte , oder wegen Mangels

an vollſtaͤndigen Beweiſen es nicht konnte . Auch eine

unwuͤrdige Privat - Conduite reichte dazu hin ; der Mark⸗

graf ließ den Saz nicht gelten , daß wer nur ſeinem Amt

recht nachkomme , im uͤbrigen leben koͤnne wie er wolle ;

oder vielmehr rechnete Er zur guten Amtsführung auch
den ehrbaren Wandel und Anſtand . Die Dienſtauf⸗

kündung , ohne Prozeß und Collegialerkenntniß , wurde

von Seite des Fuͤrſten ſehr vermieden ; daher das beru⸗

higende Vertrauen , daß man auf die einmal erhaltene
Beſoldung lebenslang zaͤhlen koͤnne , nicht unterbrochen
worden iſt . Dennoch ließ Carl Friederich ſich die

Theſis der beiderſeits freiſtehenden vierteljaͤhrigen
Dienſtaufkündung nicht entwinden , und erklaͤrte ſie in

der Hofrathsordnung §. 217 . als dienſtvertragsmaͤſig
im Badifhen *) . Er glaubte , dağ der Regent nie den

5) Schon zuvor wurde dieſer Artikel bei uns und in manchen
andern teutſchen Laͤndern in viele Dienſtſignaturen eingeruͤckt ,
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Unarten von Individuen ausgeſezt ſeyn duͤrfe, dis dar⸗

auf pochend , daß man ſie nur durch Urthel und Recht

zu entlaſſen vermoͤge, den innern vollen Trieb abnehmen
t , laſſen koͤnnten , ſich Seines Beifalls zu befleiſſigen ; daß

aber kein Geſez ſo viel Beſtimmtes vorzuſchreiben ver⸗

moͤge, als der gute eifrige Diener ſich ſelbſt vorſchreibe ;
und daß der judicielle Beweis vieler kleinen Zuͤge der

Traͤgheit , Frechheit , Unklugheit , Herzloſigkeit , Sitten⸗

widrigkeit , ins Unzaͤhlige verwickle . Ja wenn vollends

das richtende Collegium den Beweis nicht genuͤgend faͤnde,

fo wurde das anklagende Gouvernement heftig compro⸗

mittirt ſeyn , und dein einziges ſo uͤbles Beiſpiel den

Troz mancher Andern erſt aufreizen . Durch das vorbe⸗

haltene unbedingte Recht zur Aufküͤndung hoffte Er

ing ah alſo vorbauend zu wirken , ohne darum den Die⸗

ſtauf— nerſtand zu druͤcken , und es gelang Ihm , weil davon =

vurde Sein miterklaͤrter Vorſaz ungetrennt blieb , daß Er ,

auſſer einem dringenden Fall , niemals durch die Dimiſ —

ſion einem Staatsdiener weh thun wolle *) . Uner⸗

worauf jedoch das R. Kammergericht in ſeinen Erkenntniſſen
weniger Ruͤckſicht nahm als der R. Hofrath . Die Rechts⸗
Controvers hieruͤber; das neuere badiſche Staatsdienerſchafts⸗
Edict und deſſen Wiederaufhebung v. 1809 mit dem Ver⸗

ſprechen einer neuen Diener - Pragmatik — ſind bekannt ;

hier aber ift nur dag Verhaͤltniß der zweiten Periode ent :

wickelt .

) Mit dem oberwaͤhnten §. 217 . der Hofraths - Ordnung , muß

nehmlich ihr §. 137 . verglichen werden . Dort ſagt Carl
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bittlich hingegen war Er , wenn der Diener ſeines

Orts aufgekuͤndigt hatte , und nachmals wieder einlenken

wollte ,

Wider Geſchenknahmen ließ Er am ſtrenaſten

wachen . Nicht blos die Beſtechungen , wo Gaben ge —

nommen werden , um eine Ungerechtigkeit im

Amte zu thun , ſondern jeder illegale Empfang fur

die Foͤrderung von Recht und Ordnung — wenn

auch erſt nach dem Act geboten — war Ihm ein

Greuel . Denn Er kannte den Gang der Dinge : den

Selbſtbetrug , aus dem ein ſo lenkſamer Beamte ſeine

ſogenannten Uiberzeugungen ſchoͤpft ; die Ungerechtigkeit ,

Friederich : Er wolle zu Dienſtaufkuͤndungen nicht

ſchreiten laſſen , „ wo nicht Wir bei Uns ſelbſt die Uiberzeu —

„ gung haben , daß ein , bei vorausgegangenen mehrfältigen

„ Ermahnungen und Correctionen fortgeſezter Unfleiß und

„Nachlaͤſſigkeit , ein der Amtsfuͤhrung nachtheiliges , uͤber

„ ale Ermahnung fortgeſeztes unſittliches Betragen , ein

„ wider Unſere wohlbefugte Anordnungen zu beweiſender

„fortgeſezter Ungehorſam , oder endlich die Umgehung der

„gerichtlichen Unterſuchung eines , ſonſt doch hinlaͤnglich
„glaubwuͤrdigen Verbrechens ( wo dieſe Umgehung ohne

„beſorglichen nachtheiligen Eindruck moͤglich iſt , und nicht
„die Vornahme von dem Diener zu ſeiner Rechtfertigung

„ verlangt wird ) dieſe Maasnahme zur Wohlfahrt des Lan —

„ des nothwendig macht “ . — Mit eben dem Gewiſſen
wurde die Verſezung auf einen geringern Dienſt verhuͤtet .
Die auf einen gleichgeachteten — geſchah ohne Anſtand ,
wo ein Vortheil des Gemeinwohls dadurch zu erreichen war .
Ohne ſolchen — liebte man auch die bloſe Verſezung nicht ,
mit welcher die geſammelten Local - und Per ſonalkenntniſſe
und das erwonnene Vertrauen meiſtens verloren gehn .
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wornach allemal dem Unterthan ſein Geld für das , was

ihm umſonſt haͤtte geleiſtet werden ſollen , unter ſeinem

geheimen Seufzen abgenommen wird ; und den Verderb

Anfin des ganzen Volks , wenn es einmal die buͤrgerliche Ord⸗

1g nung fùr eine feile Dirne haͤlt. In einigen Faͤllen war

tit in es der Markgraf ſelbſt , der ſtrenge Unterſuchungen an⸗

tng fir ordnete ) . — Eigene Handelſchaften der Land⸗

—
tem Beamten fah Er niht gern , weit Mißbrauch der Amts⸗

om- cin gewalt ſo leicht dabei die Hand bietet . Ein Aufkauf

ge: den der erſten Lebens beduͤrfniſſe , oder ein Handel mit Arti⸗

fel feln der eigenen Dienſtverwaltung , blieb ohnedem ſchwer

verboten .

Noch mehr war dem Markgrafen die Abſtellung des

Sporteln - Bezugs , als Beſoldungstheiles , ein An⸗

liegen . Beſonders verfuͤhreriſch iſt dieſer Bezug in ren

*) Bei der Rechtsauslegung uͤber fortgeſezte Vergehen , wie die

Geſchenknahme , wobei keine dritte Perſon zuſieht , hatte das

Hofgericht den Grundſaz — auf welchen auch das ſpaͤtere

Strafedict v. 1803 . §. 14 . baut — angenommen : es ſey

zum Beweis eines oft veruͤbten Laſters , nicht das Un⸗

moͤgliche zu erfordern , nehmlich daß fuͤr jedes einzelne Ver⸗

gehen 2 Zeugen aufgebracht ſeyn muͤßten; ſondern wenn

nur zwei oder drei , jeder von einem andern Fall , das Un⸗

terſuchungsfactum unterſtuͤzend ausſagen , daß ſie denſelben

Mann fuͤr ſeine Amtsleiſtungen beſchenkt haben : ſo koͤnne

es , je nach dem uͤbrigen Zuſammenhang der Inzichten und

dem vernuͤnftigen Ermeſſen des Richters , zum Strafer⸗

kenntniß genug ſeyn ; weil ſonſt die Schuldigen faſt immer ,

frei au ſprechen , und Geſez und Richter zum Geſpoͤtte
waͤren .
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Handen eines Oberbeamten , in deſſen Gewalt es

ſteht , ein halbes Duzend ſucceſſiver Decrete , wo ein

einziges noͤthig geweſen waͤre, formiren zu laſſen . Wie

leicht laͤßt ſich dazu der Vorwand , wie ſchwer aber der

Beweis finden , daß der Beamte , um nur mehr Spor⸗

teln ſich zuzueignen , mit boͤslichemVorſaz den Unter⸗

than um weit mehr Geld gebracht , zugleich bald die
Juſtiz bald die Polizei verſchleift habe . Obſchon Carl

Friederich das beſſere Vertrauen zu Seinen gewaͤhl⸗
ten Staatsdienern trug , und tragen konnte : ſo hielt Er

es doch fuͤr hohe Regentenpflicht , bei allgemeinen Staats⸗

einrichtungen die Menſchen nach dem Durchſchnitt zu

berechnen , ihnen den ſtarken Reiz der Verfuͤhrung zu

entziehen , und das Volk dawider moͤglichſt ſicher zu

ſtellen . Bei den Amtsſchreibereien iſt zwar die

Gefahr nicht gleich gros ; der Verfertiger einer Erbthei⸗

lung kann ſeine Amtsacte nicht ſo willkührlich vermehren ,

als der Richter , und wird von dieſem ſelbſt controllirt .

Aber der Markgraf hatte der wohlthaͤtigen Zwecke noch

mehrere , um uͤber die beiderlei Sporteln frei dis⸗

poniren zu wollen : ſie ſollten , ſo weit ſie zum Druck der

Unterthanen , in übertriebener Hoͤhe ſtanden , herabge⸗

ſtimmt , und ſoweit ſie auf Geſchaͤften, die die Armen

oder die Waiſen zum oͤftern trafen , gerade am ſtaͤrkſten

laſteten , geſchickter vertheilt werden . Dies war beſon⸗

Ders der Fall im Bbadiſchen , wo für jedes Amtsproto⸗

eol der unterliegende Schuldner , und fuͤr jede Inventur
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und Theilung der natuͤrliche Abkoͤmmling , ungeheure

Tagsgebuͤhren bezahlen mußte . Die Sache war , wegen

der Frequenz , Gegenſtand einer noch groͤſſern Wohlthat

fuͤrs Land , als die viel ſeltenere Empfindung der nach —

gelaſſenen Freizuͤgigkeit . Weil aber gar nicht zu entdecken

war , wie viel jedem Beamten ſeine Sporteln ertragen :

ſo wurde vorbereitungsweiſe , gegen Ende der 1770er

Jahre beliebt , daß bei allen Vacaturfaͤllen der neuberu —

fene Staatsdiener auf fixe Beſoldung geſezt , und Dages

gen die Sporteln fuͤr Rechnung der Kammer eingezogen

werden ſollen , um nach Zeit und Erfahrung ſichere Etats

zu gewinnen , und ſodann die bezweckten Wohlthaten ein⸗

treten zu laſſen . In den erſtern Jahren ergab ſich noth

cameraliſcher Nebenvortheil , die firen Beſoldungen der

neuen Beamten , auch die der Aſſeſſoren und der , in

ſolchen Aemtern nunmehr von der Herrſchaft bezahlten

Scribenten , auch Penſionen von Quieſcenten , konnten

aus den Sportelkaſſen beſtritten werden ; dennoch blieb

im Ganzen Uiberſchuß und wurde zu Capital angelegt .

Der wohlmeinende Fuͤrſt verlangte im Jenner 1783 zu

wiſſen : ob nicht wenigſtens an einem und andern Ort

einſtweilen eine Verminderung der Taxen fuͤr die Unter⸗

thanen eintreten koͤnne ? Schwierigkeiten in Nebenzuͤ⸗

gen ) —wie es zu gehen pflegt — warfen fih daz

*) Es war nicht zu leugnen , daß , ſeit die Scribenten nicht

mehr den eigenen Beutel des nahen Principalen beruͤhrten,
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zwiſchen ; haͤtten beinahe das erhabene Ziel verhüllt ; ſie uh A
hielten wenigſtens ſeine vollere Erreichung auf , bis in i
der grosherzoglichen Zeit die nene gedruckte Ordnung über

) kmi

die wohlthaͤtig geminderten und ausgeglichenen Sporteln nýg

zur Verkuͤndung und Vollziehung kam ; zugleich aber

—

die Aufſicht auf dieſelben lockerer wurde ; daß beſonders im

Inventur - und Theilungsweſen die Geſchaͤftsruͤckſtände ſich

anhaͤuften , unerachtet , wo vorhin nur 2 bis 3 Schreiber

gehalten worden , jezt die berichtlichen Antraͤge zur Aufſtel —

lung des vierten , fuͤnften , einkamen ; daß daruͤber und
uͤber einige Beſoldungs - und Penſionsvermehrungen , ſo

wie wegen Erhoͤhung der Scribenten - Koſtgelder nach den
1

ſteigenden Preiſen , die Sportelnkaſſen , von 1785 an ,

ſich ſchwer beladen zeigten , und nun , gegen den anfaͤnglichen
Zweck , die Herabſtimmung der Sporteln zum Beßten der )
Unterthanen , wenigſtens nicht aus der Hilfe dieſer Kaſſen ,

i

vorgefhlagen werden fonnte . Dazu fam die jeweils ent - M

deckte Unvollſtaͤndigkeit der Einzuͤge, und die Unzuverlaͤſſig⸗
çi

keit der , meiſtens einem Geribenten anzuvertrauenden , får
k

die Abhoͤr in ein muͤhſames Detail gehenden Rechnungen .
Regierung und Kammer glaubten fuͤr die Hebung des Uibels , n
zumal unter den Unruhen der bald ausgebrochenen franzoͤ — t

fifhen Nevolution , zu viel in der Ferne zu ſtehen , und À

wurden eing , darauf antragen zu wollen , daß man den

Landbeamtungen den Sportelbezug allgemein zuruͤck geben
moͤchte l .— Mittlerweilen waren nach dem , 1788 erfolg —
ten Tod des Landvogts zu Malberg ( der z. B. von jeder
Inventur taͤglich 23 fl . , neben den 22 fl. der arbeitenden

Amtsſtelle , und eben ſo 3 fl. an Protokollgebuͤhten bezogen Í

hatte ) nur erſt kleine Milderungen gemacht ; aber wenige
Jahre nach dem Frieden mit der Republik , 1709 , die all⸗

gemeinere , immer ſchon ſehr wohlthaͤtige Reſolution vom

Markgrafen gefaßt : daß die im Bbadiſchen bis dahin auch
von ſolchen Verſteigerungen , welche ſchuldenhalber
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auch das dageweſene gefaͤhrliche Project , Landbeamten

1 MSi neuerdings wieder auf den eigenen Sportelnbezug zu

ſezen , zuerſt bei nur ſchwacher Wirkung blieb , und her -

nach gluͤcklicherweiſe noch mehr entfernt wurde .

vorgenommen worden , fuͤr die Beamten und Amtsſchreiber
erhobene Sporteln abgeſtellt werden ſollen — jedoch mußte
der Beiſaz lauten : „ mit einſtweiliger Ausnahme derjenigen
Beamten , Stadt - und Amtsſchreiber , welche auf Sporteln

angewieſen ſind “ . Aber die ſtete Rede , als ob es nicht

mehr anders , denn durch Ruͤckgabe der Sporteln möͤglich
ſey , die Geſchaͤfte in den alten guten Gang zu bringen ,
dauerte fort und bewog den Markgrafen unterm 1. Maͤrz
1802 zu reſolviren : die Collegien ſollen bald moͤglichſt vor⸗

ſchlagen , „ wiee im ganzen Lande die Sporteln in einzelnen
Poſten , wo noͤthig, zu moderiren , nachmals in einem

Durchſchnitts - Ertrag anzuſchlagen , und den Beamten

wieder zum Selbſtbezug zuzuweiſen ſeyn moͤchten “? —

Einzelne Stimmen erhoben ſich aber dagegen ; eine machte

beſonders aufmerkſam auf den Unterſchied zwiſchen den

Beſizern der Amtsgewalt ( den Oberbeamten ) und den Di⸗

rectoren der bloſen Stadt - und Amtsſchreibereien ; die mei⸗

ſten Anſtaͤnde wuͤrden ſich heben , wenn allenfalls den leztern
allein — deren Geſchaͤftsruͤckſtaͤnde in den Inventuren und

Theilungen doch vom nahen Oberbeamten zu controlliren

ſind , und die ohnehin die meiſten Scribenten zu halten has

ben , —die Sporteln belaſſen oder wieder gegeben wuͤrden .

Aber keinesweegs folge aus allem Geſagten die Nothwendig⸗
keit , ein gluͤcklich abgeſtelltes groſes Uibel — den Spor :

telnbezug der Oberbeamten ſelbſt — wieder einzufuͤhren,
um nur kleinere Schwierigkeiten zu beſeitigen . Viele der

redlichen Maͤnner unter den Beamten ſelbſt zogen die blos

fire Beſoldung dem Sportelnbezug vor , der , da ſie keinen

Mißbrauch aus ihm zu ziehen verlangten , nur eine Rech⸗

nungslaſt und danebſt den , dem Vertrauen beim Volke
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Wir kommen zurück auf die allgemeinen Grundſaͤze
jeo

uͤber die badiſche Staatsdienerſchaft , und erinnern flip - | me
lich an die Sorgfalt fuͤr ihre gute Nachzucht ) . Sie e
war berechnet auf die Baſis gruͤndlicher Gymnaſialanſtal⸗ m
ten ; auf ein zweckmaͤſiges Examen derer , die von Uni — ih
verſitaͤten heimkehrend , oder ſonſt ihre Studien vollendet

hatten * ) ; auf alsbaldige Beſchaͤftigung der Candidaten

in

Í

ſchaͤdlichen Verdacht , als ob ſie oft nur aus Eigennuz am⸗
tirten , ihnen zuzog . Dies ſcheint gewirkt zu haben ; we⸗
nigſtens kam es zu keinem Abſchluß bis zur oberwähnten
Kundmachung unſerer vorzuͤglichen Tax⸗ , Sportel ? und
Stempel - Ordnung von 1807 ( Arbeit des nachmaligen

4 Miniſters von Marſchall ) , die nicht nur die einzelnen milati

Anſäze aller Gattungen weislich maͤſigt und vertheilt , w Bil
ſondern die beiden Weege ohne Entſcheidung offen laͤßt, ob
man kuͤnftig einen neu berufenen Diener , je nach Umſtaͤn⸗ —

den , auf bedeutende Sporteln oder meiſtens auf das AD,
Sirum , fezen wolle . Aber nur das leztere geſchah ſeitdem , D
bei den Vocationen der Oberbeamten ; auch die Amtsſchrei —
ber ljezt Reviſoren genannt ) erhielten nur wenige ermun —⸗
ternde Gebuͤhren - Bezuͤge; die meiſten Sporteln werden får
die Herrſchaft fortan eingezogen , die Scribenten daraus beſol⸗
det , jedoch von ihren Principalen angenommen und abgedankt.

f) Bd . I . S . 233 .

* ) Die wiſſenſchaftliche Pruͤfung' der Juͤnglinge , die auf di⸗
rective Forſtdienſte aſpiriren , wurde erſt in der kurfuͤrſtli⸗
chen Zeit kluͤglich eingefuͤhrt ; damals auch am raſtatter

)i
Hofgericht — weil man anderwaͤrts bei den Examinationen
der Juriſten bemerkt hatte , daß die Examinanten zuviel i
darauf ausgingen , ihre Gelehrſamkeit glaͤnzen zu laſſen ,

6

und daß daruͤber dem armen Candidaten jeweils Fragen ohne f
Mark vorgelegt wurden —feſtgeſtellt , daß kein Examen, ju

nach vorausgelieferter Probrelation, laͤnger als 2 Tage ll g
dauern durfte .
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in Hauptorten , wo ſie , neben ihren practiſchen Uibun⸗

gen , auh Mittel zut theoretifhen Fortbildung fanden * )5
auf kluge Beſtimmung der Staatsarbeiten zur

Probe , der Anfangsdienſte , und der naͤchſten

Promotionen . Die lezten Gegenſtaͤnde waren hin⸗

ſichtlich der jungen Rechtsgelehrten , welche vorzuͤglich bez

ſtimmt ſind dereinſt das Staatsſchiff lenken zu helfen ,

doppelt wichtig . Wenn , nach dem Credit der badiſchen

Geſchaͤfts Schule in Teutſchland , ſich haͤufig Fremde

von Stand und Vermoͤgensmitteln anmeldeten , um der

Sitte ſich zu fuͤgen , daß ſie zur Probe auf ein Jahr

unentgeltlich , den Siz in einem Landes - Collegium mit

conſultativer Stimme erhielten ) : ſo war der Markgraf

zur Willfahr geneigt , ſobald die mitgebrachten Zeugniſſe

1) Dazu halfen die , in den 1780er Jahren ſich verbreitenden

Leſegeſellſchaften nicht wenig . Unſere erſte beſtand

zu Emmendingen ſeit 17753 zu Carlsruh und Pforzheim

ſeit 1784 ; ſpaterhin faſt in allen Landſtaͤdtchen . Seit den

1790er Jahren beſondere , von den Specialſuperintendenten gez
leitete Dioͤceſan⸗Leſezirkel , unter den Pfarrern nicht nur ,

ſondern auch unter Schullehrern . Abonnenten der nach⸗

barlichen Lande ſchloſſen fih gern fuͤr den kleinen Aufwand
an . Magaz . v. u. f . Baden , Bd . I . S . 141 ꝛc.

**) Die zur Deciſion nicht mitgezaͤhlte Stimme des jungen
Mannes wurde immer auch aufgerufen , damit man ihn
kennen lerne und er Muth und Gelegenheit gewinne , ſeine
Gedanken zu aͤuſſern. Noch paſſender moͤchte es geweſen

fem , ihn die erſten 3 Monate lang bloſen Auditor ſeyn⸗

zu laſſen .

II . Band . Cc



402 Ca p. XXV ,

gut lauteten , und - wenn ( als worauf Er ſehr merkte )

der junge Mann ein reinliches und etwas verſprechendes

Ausſehen hatte . Es waren oft mehrere ſolche Zoͤglinge

auf der Regierung , der Kammer , und beim Oberjaͤger—

meiſter . Nur ſolche , die etwas Ausgezeichnetes leiſteten ,

wurden jeweils in den wirklichen Dienſt aufgenommen ;

zur Concurrenz der Landeskinder hingegen genügte die

mittlere Qualitaͤt . Die Oberamts - Aſſeſſoren ,

welche gegen Ende der 1770er Zahren aufkamen , waren

ein gluͤcklicher Gedanke fùr die Geſchaͤftsfoͤrderung auf
dem Land und für die Nachzucht zugleich . Vorzuͤgliche
Subjecte unter ihnen wurden , nach einigen Jahren , in

die geheime Kanzlei genommen , zuweilen ins Archiv ,
und dann promotionsweiſe zum geheimen Secretariat ,
als der Schule fuͤr Maͤnner ) . Der andere , meiſtens
noch fruͤhere Anfangsweeg war die Praxis des Ady o-
caten in der Reſidenz . Man beobachtete nicht blos

ſeine Rechts - und Polizeiwiſſenſchaft , ſondern auch ſeine

Kraft in der Darſtellung , Redlichkeit und Muͤhanwen —

dung fùr feine Clienten , famt der Ehrbarfeit des Wan -

) Zur Zeit des bbadiſchen Landesanfalls , wo die Geſchaͤfte
auſſerordentlich ſtark gingen , ſaſen beim verſammelten Mi -
niſterium mit ſichtbarem Nuzen 2 Secretäͤre zugleich zu
Protokoll ; der eine zur Aufnahme der Beſchluͤſſe, der an —
dere zur Fuͤhrung der Nummernliſte und zur alsbaldigen
Supplirung , ſoweit der erſtere bei der nachmaligen Aus⸗
arbeitung Hilfe brauchte . Es bedurfte nun gar keiner neuen
Informirung .
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dels und dem Grad der Bildung in den åuffern Sitten ,

Wer eine gute Praxis hatte , konnte ſo viel vorſparen ,

um nachmals einige Jahre lang die Kleinheit einer An⸗

fangsbeſoldung im wirklichen Staatsdienſt nicht zu ſcheuen .

Die allmaͤlige Veredlung des wichtigen Advocatenſtandes

war mit ein Augenmerk des Fuͤrſten und Seiner Collegien .

XXVI .

Halbfremde Verhaͤltniſſe .

Vertraͤge mit Auswaͤrtigen , und Acquiſitionen . Lehnfachen .

Teutſche Kreisſachen .

Unter den Staaksvertraͤgen dieſer friedlichen erſten

Zeit der zweiten Periode ſteht die ſchon ausfuͤhrlich be⸗

ſchriebene Theilung der hintern Grafſchaft

Sponheim , und einiger miterkaufte Zuwachs an pri⸗

pativem Land , voran *) . Dazu kamen , in und am

Sponheimiſchen , i . J . 1779 und 1783 , der Kauf des

Antheils der Freiherren von Ebers berg und von der

Leyen , an den Doͤrfern Weiler , Horbach , und der Gon⸗

roder Gemarkung fuͤr 60,000 fl . ; ihre Herrſchaft Arien⸗

*) Cap . V. und VI , beſonders S . 62 .

**) Genannt v, Weyers ,

Cc 2
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